
aul ört der Luftraum?

gefäßf machen: mü$sen. Man wird '“v.ers‘.lllcihen‚' wie das auch sonst in Afrika
geschieht, der Kirche ihre Schulen nehmen. Sie wird mıiıt kommunisti-
scher un islamitischer Infiltration rechnen müuüssen. Ohne selbst Politik
machen, wird sS1e manche iıhrer Soöhne ermutigeh müssen, die afrikani-
schen Parteien einzutreten, dort für die unverzichtbaren Rechte Gottes
und der wahren Religion einzutreten.

Wem gehört der Luftraum ?

Man könnte diese Frage auch formulieren: „Wem gehört der Wélfraum 0°
Denn unser Problem erstreckt sich tatsächlich, ja überwiegend über die Luft-
hülle der Erde hinaus den Weltraum.: och handelt C sich nicht den
absoluten Weltraum, sondern den Raum vVvVon der rde aus gesehen, den

die Lufthülle der Erde anstoßenden Raum, der neuerdings der mensch-
Lichen Forschung zugänglich geworden ist. So schien die géwählte Formu-
lierung dem Sachverhalt eher entsprechen

Die rde ist umgeben Vo  _ der Atmosphäre, einem Gemisch von ”1 0/0
Sauerstoff, der das menschliche und tierische Leben unterhält, 78 0/0 Stick-
stoff un: 1 0 sonstiger (Gase. D  1ese Lufthülle hat eiINn Gewicht, das mıiıt rund
einem kg auf jedem Quadratzentimeter lastet un als Luftdruck mıiıt dem
Barometer SCIHNCSSCH WITr  d. Mit der ohe nımmt der Luftdruck ab, In 54.00
Höhe beträgt 1Ur och die Hälfte. Den Luftraum b  15 etiwa öhe
NeENN mMan die Troposphäre; In ihr spielen S1IC.  h die Wettervorgänge ah Dar-
über beginnt die Stratosphäre bis ZULC Höhe VOo  a km; die Angaben
der Fachgelehrten über die Söhe der einzelnen Luftschichten stımmen nıcht
Sanz übereın. Der Sauerstoff trıtt hier meist als Ozon auf, und die Dichte
der uft beträgt 1n ohe Nur noch ein Hunderttausendstel2. Hierüber
liegt die Lonosphäre bis etwa 400 km Sie umfa{lst mehrere Schichten,
deren Höhen S1C be1i Tag un:! Nacht verschieben. Spuren von Luft sind l1er
och vorhanden. Was och grölerer Höhe Luft nachweisbar ist, ist
ünner als jedes Vakuum, das INnan künstlich auf der Erde darstellen kann.

— Fs g1ibt \  i)ereits eine große ahl von „V_eröffentli'chungen auf dem Gebiet des Welt-
raumrechts°*. Unter dieser Überschrift hat die Bıbliothek der Vereinten Natıonen 1m Jahre
1953 bereıts deren 200 zusammengestellt, die 1Im Jahre danach In der Zeitschrift jür Lujt-recht wledergegeben sınd. Diese Zeıitschrift erscheint vlerteljährlich, ZUT eıt miıt dem

Jahrgang, und wird 1mM weıteren als Dierteljahresschrift zıtiert. Sie WIT': herausgegeben
VOM Instıtut für Luftrecht der Universıtät Köln Dem genannten Institut ist der Verfasser
uch persönlıch für unmıiıttelbare Auskünfte aufrichtigem Dank verpflichtet.Nach Reıintanz, Die Rechtsnatur des Luftraums und des kosmischen R\aums‚ NeueJustiz, Nr. (1957).

»09



Wem Ort der Luftraum?

Von Lufthülle kann INnan offenbar ı dieser Höhe nichtmehr SDTE-
chen, bezeichnet diese KRegionen als Exosphäre. E  ine wichtige Rolle,
auch für die KRaumfahrt, spielt ı der Atmosphäre die kosmische Strahlung,
die aus dem eltraum kommt. Sie besteht aus atomaren Korpuskeln, die
bel ihrem Durchgang durch die Atmosphäre Kernzertrümmerungen auslösen.
Die Erdoberfläche erreicht 1Ur eıl dieser unmittelbaren un: mittel-
baren Strahlung.

Die erörternde Frage ist NunNn, ob 6S diesem 1 großen Zügen dar-
gestellten Luftraum un darüber hinaus en völkerrechtliche Regelung gibt
oder welche Regelung ler anzustreben WAaTlT'e.: Dabei ist auszugehen VOo
Staat als dem Träger der völkerrechtlicehen Souveränität. Das Staatsrecht
lehrt, da{fß Staat rei Merkmale gehören, das Staatsvolk, das Staats-
gebiet un: die Staatshoheit. Das Staatsgebiet ist aber nıcht DUr die VC1-
dimensıionale Fläche, S16 die andkarte der Globus darstellt, SON-
ern dreidimensionaler Raum. Zu gehören ebenso derRaum untier
dieser Fläche WIC der darüberliegende Luftraum, ein kegelförmiges Ge-
bılde, das entsteht, wWC I1a  — die Grenzen des Staatsgebietes mıt dem Erd-
mittelpunkt verbindet und diese Lin  1eN über die Erdoberfläche hinaus Ver-

längert.
Diese Deftfinition des Staatsgebiets als Raum besagt och nıchts über die

praktische Ausübung des Hoheitsrechts unterhalb und oberhalb der rde
Das hängt von technischen Möglichkeiten ab Was das Gebiet untier der Krd-
oberfläche anbetrifft bedeutet die Staatshoheit unter anderem den An-
spruch auf die dort behindiichen Bodenschätze ach dem ersten Welt-
krieg Oberschlesien am} wirtschaftlich sinnwidrigen VWeise zerschnitten
wurde, wurde tatsächlich aich den Kohlengruben untfer Tage C106 poli-
tische und Zollgrenze errichtet. Die Ausübung und Ausnutzung der Staats-
hoheit untierer Erdehängt offenbar davon ab, weıt möglich ist,
die rde einzudringen. Bisher sınd durch Bohrungen Tiefen von iwa km
erreicht worden. Die Entfernung bıs ZUIN Krdmittelpunkt beträgt aber über
6000 km

Im Luftraum hat sich seit dem Anfang des Jahrhunderts, seıt der rfin-
dung lenkbarer Luftfahrzeuge ı Gestalt VO  —; Luftschiffen un! Flugzeugen
erster Aufstieg Zeppelin-Luftschiffes 1900, erster Motorflug der (S6-
brüderWright 1903 die Luftfahrt ı ungeahnter VWeise entwickelt. Diese
Luftfahrt mıt Flugfahrzeugen, bemannten und unbemannten Ballons
reichte grölßere Höhen, blieb aber ı der Lufthülle der Atmosphäre.
Mit der Verwendung des Raketenantriebs, der erstmalig bei den deutschen
V-Geschossen ı zweıten Weltkrieg stattfand, begann die Möglichkeit der
VWeltraumfahrt. Technisch liegt also der Unterschied zwischen Luftfahrt
un:! Raumfahrt darin, da{fß die Luftfahrt Voraussetzung hat, dafß S1C.  h das
Luftfahrzeug mıt Hilfe der Luft ı der ohe hält unbewegt, während
Raumfahrzeug durch Raketenantrieb über die Lufthülle hinausgeschleudert
wird, dann aber kosmischen Kräften unterliegt. Die Bewegung der künst-
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lichen Erdsatelliten zum Beispiel WITL  d durch die Anziehungs aft der Erde
bestimmt.

Diese Weltraumfahrt wurde erst VOoOr WEN1LSCH Jahren technisch möglich,
und S1C ıst damit auch eLinNn völkerrechtliches, bisher nıcht gelöstes Problem
geworden. Für die Luftfahrt jedoch liegen bereıts internationale Abkom-
INe  — VOr, VOL allem das Pariser Abkommen VOoO  — 1919 und das VoO  — Chicago
1944 In beıden heifst bereinstimmend: „Die Vertragsstaaten erkennen
d daißs jeder Staat .  ber SC1NeMmM Hoheitsgebiet volle un ausschliefßliche Luft-
hoheit besitzt. 66 In Anhang ZU Pariser Abkommen wıird ein Lutft-
Tahrzeug folgendermaßen definiert: „Ner Ausdruck ‚Luftfahrzeug‘ umfa{ßt
jedes Gerät, das sıch infolge der Kigenschaft der Lulit ı dem Luftraum hal-
ten ann.“® Diese Deftfinition übernahmen auch das Abkommen VO  — Chicago

die ‚„Internationale Urganisation für zıvilenLuftverkehr‘‘9 der aut
der Chicagoer Konferenz der Grund gelegt wurde un die sich 1947 den Ver-
einten Natiıonen als Spezialorganisation anschlo{f8ß.

Somit ann als geltendes Recht festgestellt werden, da{fß der Luftraum
der Gebietshoheit des darunter liegenden Staates gehört. ]a ach dem Grund-
satz der Freiheit der Meere die See, VO  — den Küüstengewässern abgesehen,
keinem Staat gehört Kı der Luftraum ber den Meeren völlig frei. Die So-
wJijetiunıon hat an den Konferenzen VoO  — Paris un Chicago nıcht teilgenom-
INeEN, och verirı S16 den gleichen Souveränitätsanspruch bezug auf den
Luftraum. Im sowjetischen Luftkodex VOoO  — 1932 WIC dem VO 1935 heilst
s: ,.Die Sowjetunion besıtzt die vollständige un ausschließliche Souveräni-

taät ber ihren Luftraum“® wobel als Luftraum der Sdowjetunion definiert
wird: „Der Luftraum ber dem and un!: den Binnengewässern und ber
den Hoheitsgewässern, WIC S1iec den Grenzen der Sowjetunion festgelegt
sind. .. 3

Eine völkerrechtliche Regelung besteht also den eigentlichen uft-
LauU, wobei die technische Voraussetzung ist daß die Luft imstande ist
Luftfahrzeuge Ballons, Luftschiffe, Flugzeuge tragen. Bisher SIN!'  d
alle derartigen Flüge nıcht über e1INe oöhe VoO  — etwa km hinausgekom-
MenN, also innerhal der Stratosphäre geblieben. Nehmen WIL die Strato-
sphäre als den völkerrechtlich betroffenen Luftraum a würde das e1in

Höchstgrenze der Lufthoheit der Staaten VoO  en eiwa 100 km bedeuten. Im
Erdma{fßsstab gesehen ıst das nıcht viel Bei Erdglobus Vo Durch-
HlEsSser betrüge die oöhe der Stratosphäre och nicht Freilich würde
Ee1iNeE Kontrolle dieser Höhe, das heißt die Feststellung der Hoheitsgren-
ZCN, schon erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Man bedenke, WIC häufig
Konftlikte der Verletzung der Lufthoheit ı- weıt SCTINSCICH Höhen
vorkommen.

Nun haben WIT aber seıt CIN1SCNH Jahren bereits Anfänge Weltraum-
fahrt Fast ZwW 61 Dutzend ünstlieher LEirdsatelliten sınd VO  — den Vereinigten

Samuel Kucherov, Sowjetische Souveränitätsansprüche ı1001 der Stratosphäre, ı (Ost-
EUTODA (1957) Hefit.
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Staaten und der Sowjetunion geschaffen worden, azu TrelPlanetoiden;
amerikanische Raketen haben Höhen VOoO.  z mehr als 400 km erreicht;: der
Sowjetunion ıst als erster die Fntsendung Rakete A ond geglückt
Phantastisch sind die Pläne der Entwicklung der Raumschiffahrt Man rech-
net damit, 1 absehbarer Zeit bemannte Raumfahrzeuge entwickeln kön-
NEN, und schon 1952 erklärte der bekannte Raketenforscher Wernher VO  —

Braun I wissenschaftlichen Sammelschrift Across the Space Frontier
(Über die Raumgrenze) hilerzu: 89  1€ Entwicklung VoO Raumstationen ıst
unvermeidlich W1e der Aufgang der Sonne: der Mensch hat Nase
den Raum gesteckt und wird SIC nıcht wieder zurückziehen.°‘ 4 Die Dowjet-

hat mıiıt den ihr ELISENEN Propagandamethoden den Eindruck —_

wecken gesucht, da{fß SIC den Vereipigten Staaten ı der Weltraumforschung
überlegen SCHL; hat doch Chruschtschow bei SCINEIN Aufenthalt ı Frankreich

Frühjahr dieses Jahres Kinder auftf der Straße Nachbildungen des
sowJjetischen Sputniks verteilt In Wirklichkeit steht die Forschung der Ver-
einıgten Staaten jedoch durchaus nıicht zurück, sondern fte {[11811-

chen wissenschaftlichen Ergebnissen voranstehen.
Das unberechtigte, also nıcht auf vertraglichen Abmachungen beruhende

Eindringen Luftfahrzeugs den Hoheits-Lufitraum remden
Staates gilt als völkerrechtswidrig Die dieser Hinsıcht esonders CIND-
findlichen Staaten, WIC die Sowjetunion un Rotchina, pflegen annsofort
mıt Gewaltmafßnahmen antworten. Die Sowjetunion protestierteauch,als

XA S E a EB za die Vereinigten Staaten 1955 unbemannte Ballons angeblich meteorol6g1-
schen Untersuchungen VO deutschem un ürkischem Gebiet aus aufsteigen Sließen, die ann ı großer ohe bisweilen ber sowjetisches Gebiet flogen,
un: S16 W165 die Auffassung energisch zurück, dafß die Frage der Lufthoheit

den betreffenden Fällen nicht geklärt SCL, Niemals hat aber bıs ZU heu-
Ugen Tag ein Staat das Überfliegen se1NE€ES Gebietes durch künstliche
Erdsatellitenpr obwohl diese hne Zweitel bei ihrem wiıederholten
Umkreisen des Erdballs die Gebiete vieler Staaten überfliegen. Vielfach be-

Efinden sich die Satelliten hierbei och innerhal der Ionosphäre, bei-
spielsweise ohe VO  — 200 km Man ann daher Sapch, da{fß e1Nn still-
schweigendes Übereinkommen der Staaten besteht diesen Fällen der
aumfahrt keinen Kinspruchuntfier Berufung auf die EISCNE Lutfthoheit Z

erheben. Das würde eCINeEN Souveränitätsverzicht bedeuten, der aber auch
wıderrufen werden ann.

In völkerrechtlicher Hinsicht sind ı bezug auf das Hoheitsrecht über den
Luftraum hinaus ZW O1 Hauptmeinungen aufgestellt worden. Auf der
Seite gibt Völkerrechtler, die e1N€ unbegrenzte Erstreckung des staatlichen
Hoheitsrechts den Liutt- und den Weltraum vertreien, neuerdings Pro-
fessor Hingorani? VO  P der indischen Universität Agra., uch die sowj eil-

4.  4. Mitgeteilt beı Kucherov A, a.0
rTotf. lex Meyer, der Leiter des Instituts für Luftrecht ı Köln, eTtz S1C mıt dessen

Ansichten iı derDierteljahresschrift 194 f  SM der Abhandlung Kritische Bemerkun-
gen rAYi neueren Erörterungen über dıe Rechtsnatur des Weltraums auseinander.

205



Paul Ro  5

schen Völkerrechtler NC1SCH, demüberspannten SOW|]ietischen Souveränitäts-
anspruch gemäß, 1NeM Hoheitsanspruch , USYQUC ad ecoelum“®* 6, Im all-

überwiegt aber die Ansicht, da{fß von eC1INer ohe der
Luft- un: VWeltraum frei SsSC1iH müsse, analog dem Grundsatz der Freiheit der
Meere außerhalb der Küstengewässer Bın gewichtiges Argument für diese
Auffassung 1st die Notwendigkeit da{fßs Hoheitsansprüche oberhalb des uft-

nıicht DUr PFaZIsc formuliert sondern auch wirklich ausgeübt werden
mülßsten, wWäas selbst bei Fortschritt der Technik zweiftellos aum durch-
führbar ware Ein solcher technischer Fortschritt könnte Ja auch NUur CIM

Hinausschieben der (Grenze bewirken, innerhalb deren die staatliche Hoheit
tatsächlich ausgeübt werden könnte, nicht aber die Verlegung dieser Hoheits-
STENZC Regionen des Weltraums, die mit der S1C.  h bewegenden un dre-
henden Erde Sar keinen Zusammenhang mehr haben Der amerıikanische
Fachmann für Luftrecht, Professor Cooper, at] April 1956 ı1 Vor-
irag VOL der amerıikanischen Gesellschaft für Völkerrecht über ‚„Hechtliche
Probleme des Weltraums‘®‘” C1HNEeEN esonderen Vorschlag gemacht, ındem
C116 Dreiteilung des uft- un eltraums vorschlug, nämlich eln Zone vol-
ler staatlicher Lufthoheit bis der ohe des Betriebs wirklicher Luftfahrt,
eC1INe zweıte one bis 300 Meilen (450 km), I der nichtmilitärische Flug-
geräte C111 Durchflugsrecht haben, un:! EINe dritte one oberhalb dieses
KRaums, die für alle Raumfahrzeuge völlig frei WAÄATre. folgenden Jahr hat
Prof. Cooper C1N€e Ausdehnung «der zweıten Zone, der Grenzzone, i Hinbliek
aufedie Reichweite der Raketen auf das Doppelte vorgeschlagen.

Seit mehr als drei Jahren sınd die Vereinten Nationen mıiıt dem echts=-
problem des Weltraums befaflst ® Auch ı dieser Frage stehen der VWesten
unter der Führung der Vereinigten Staaten un!: der Ostblock nter der Füh-
runs der Sowjetunion einander gegenüber Erfreulicherweise siımmen An-
trage der beiden Gruppen VOoO November 1957 un:! VOoO. März 1958 dem
Punkt überein, da{fßs S1C 9395  16© ausschließliche Verwendung der den uft-
TauIilıl entsandten (Geräte friedlichen und wıissenschaftlichen Zwecken
bzw. ‚„das Verbot der Benutzung des Weltraumgebiets militärischen
Zwecken verlangen ber obwohl die Sowjetunion weılıteren Verlauf
ihre UNSINNISC Koppelung der Weltraumfragen mıTL der „Aufhebung Irem-
der mılıtärischer Stützpunkte anderen Staaten schließlich aufgab® kam

ber die Zusammensetzung eiNer Studienkommission keiner Fınigung
D  1eSsS€e wurde schlieißlich hne die Ostblockstaaten (sowie Indien un die Ver-
ein1ıgtie Arabische Kepublik) VOoO Generalsekretär der Vereinten Nationen
einberufen und iIrat Mai 1959 11 Zwei Unterausschüsse,

O Der mittelalterliche Ausdruck für das mıt dem Bodenbesitz verbundene Recht ‚,DIS
ZU Hımmel*®®.

Wiedergegeben 1ı Dierteljahresschrift 1956, 171 ff
Hıerüber berichtet Tol. Dr. Meyer Dierteljahresschrijft 1959,

Q „Sowjetische Völkerrechtler vertreten diese Forderung ber nach W1e6 VOr, rof. Ko-
Nr 120 (1960) der Moskau erscheinenden Propagandazeıitschrift „ SowjJet-unzon‘®
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We fhört der Luftraum?We  hört der Lü‚ft'raun;? E  j nristischer und e‚fn‘ wüseäschaftlicli-‘_téchr„ivisc>:‘her‚‘ habefl itlyzwiFsc.:hen"‘ 1hre Be-  richte vorgelegt. Es ist interessant, daß der juristische Ausschuß die Frage  der Abgrenzung von Luftraum und Weltraum zurückstellte, aber folgenden  Fragen Priorität zuerkannte:  „Freiheit der Forschung im Weltraum und seine Nutzbarmachflng, Haftung für durch  Weltraumfahrzeuge verursachte Schäden, Verteilung.der Wellenlängen, Zusammen-  stöße oder gegenseitige Behinderung von Flugzeugen und Weltraumfahrzeugen oder  Raketen, Identifizierung und Registrierun  sendung, Rückkehr und Landung.‘“  g derfFahrzeuge und Koordinierung ihrer E{1t-  Das bedeutet also, daß der betreffende Ausschuß die praktisch-privat-  rechtliche Regelung der Raumfahrt für dringlicher — oder eher möglich —  als die völkerrechtliche Klärung ansieht, so wie sie in dem „Abkommen zur  Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luft-  verkehr“ für die Luftfahrt bereits getroffen ist. Dieses Abkommen wurde  am 12. Oktober 1929 von 23 Staaten in Warschau geschlossen und auf der  Diplomatischen Konferenz im Haag am 28. September 1955, an der 26 Staa-  ten teilnahmen, übrigens auch beide Male die Sowjetunion, revidiert10,  Der wissenschaftlich-technische Ausschuß erörterte alle für die inter-  nationale Forschung und Zusammenarbeit geeigneten Probleme, insbeson-  dere in bezug auf die Meteorologie und die Radioübermittlung. Großen Wert  legt der Bericht auf die Zusammenarbeit bei der Entsendung von Raketen  und auf Abkommen über die Rückkehr und die Auffindung von Weltraum-  fahrzeugen. In der Tat erscheint eine internationale Zusammenarbeit tech-  nisch wie grundsätzlich dringend erwünscht. Bisher betreiben nur die Ver-  einigten Staaten und die Sowjetunion Weltraumforschung; möglicherweise  werden sich auch England und Frankreich in absehbarer Zeit hiermit befas-  sen. Der Bedarf an Fachkräften und der materielle Aüfwand sind jedoch  enorm, und schon aus diesem Grund lägen Zusammenarbeit und Austausch  von Erfahrungen im allgemeinen Interesse. Auch die Sowjets zeigen sich  hierzu gegenwärtig bereit, was allerdings im Rahmen ihrer fragwürdigen  Koexistenzpolitik liegt, während die Vereinigten Staaten ohne weiteres für  eine Zusammenarbeit und eine technische Hilfe in der Raumforschung ein-  treten. Tatsächlich fand im Januar 1960 in Nizza ein „Internationales Sym-  posion der- Weltraumforschung“ statt, auf dem die amerikanischen wie die  sowjetischen Delegierten nicht nur Ergebnisse ihrer Forschung vorlegten,  sondern auch ihre Bereitschaft zu internationaler Zusammenarbeit betonten.  Wenn nach Lage der Dinge ein internationales Abkommen über das Völ-  kerrecht im Luftraum bisher nicht in Sicht ist, obwohl an dieser Frage eine  ganze Reihe von Gelehrten, Instituten und internationalen Körperschaften  arbeitet, so ist es doch wahrscheinlich, daß Verträge über eine internationale  Zusammenarbeit und eine Regelung des Weltraumverkehrs in absehbarer  Zeit zustandekommen werden. Die große Schwierigkeit solcher Verträge  liegt natürlich bei der Sowjetunion. Verhandlungen mit ihr können sich ins  10 Text in: Vierteljahresschrift 1956, Heft 1.  207We  hört der Lü‚ft'raun;? E  j nristischer und e‚fn‘ wüseäschaftlicli-‘_téchr„ivisc>:‘her‚‘ habefl itlyzwiFsc.:hen"‘ 1hre Be-  richte vorgelegt. Es ist interessant, daß der juristische Ausschuß die Frage  der Abgrenzung von Luftraum und Weltraum zurückstellte, aber folgenden  Fragen Priorität zuerkannte:  „Freiheit der Forschung im Weltraum und seine Nutzbarmachflng, Haftung für durch  Weltraumfahrzeuge verursachte Schäden, Verteilung.der Wellenlängen, Zusammen-  stöße oder gegenseitige Behinderung von Flugzeugen und Weltraumfahrzeugen oder  Raketen, Identifizierung und Registrierun  sendung, Rückkehr und Landung.‘“  g derfFahrzeuge und Koordinierung ihrer E{1t-  Das bedeutet also, daß der betreffende Ausschuß die praktisch-privat-  rechtliche Regelung der Raumfahrt für dringlicher — oder eher möglich —  als die völkerrechtliche Klärung ansieht, so wie sie in dem „Abkommen zur  Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luft-  verkehr“ für die Luftfahrt bereits getroffen ist. Dieses Abkommen wurde  am 12. Oktober 1929 von 23 Staaten in Warschau geschlossen und auf der  Diplomatischen Konferenz im Haag am 28. September 1955, an der 26 Staa-  ten teilnahmen, übrigens auch beide Male die Sowjetunion, revidiert10,  Der wissenschaftlich-technische Ausschuß erörterte alle für die inter-  nationale Forschung und Zusammenarbeit geeigneten Probleme, insbeson-  dere in bezug auf die Meteorologie und die Radioübermittlung. Großen Wert  legt der Bericht auf die Zusammenarbeit bei der Entsendung von Raketen  und auf Abkommen über die Rückkehr und die Auffindung von Weltraum-  fahrzeugen. In der Tat erscheint eine internationale Zusammenarbeit tech-  nisch wie grundsätzlich dringend erwünscht. Bisher betreiben nur die Ver-  einigten Staaten und die Sowjetunion Weltraumforschung; möglicherweise  werden sich auch England und Frankreich in absehbarer Zeit hiermit befas-  sen. Der Bedarf an Fachkräften und der materielle Aüfwand sind jedoch  enorm, und schon aus diesem Grund lägen Zusammenarbeit und Austausch  von Erfahrungen im allgemeinen Interesse. Auch die Sowjets zeigen sich  hierzu gegenwärtig bereit, was allerdings im Rahmen ihrer fragwürdigen  Koexistenzpolitik liegt, während die Vereinigten Staaten ohne weiteres für  eine Zusammenarbeit und eine technische Hilfe in der Raumforschung ein-  treten. Tatsächlich fand im Januar 1960 in Nizza ein „Internationales Sym-  posion der- Weltraumforschung“ statt, auf dem die amerikanischen wie die  sowjetischen Delegierten nicht nur Ergebnisse ihrer Forschung vorlegten,  sondern auch ihre Bereitschaft zu internationaler Zusammenarbeit betonten.  Wenn nach Lage der Dinge ein internationales Abkommen über das Völ-  kerrecht im Luftraum bisher nicht in Sicht ist, obwohl an dieser Frage eine  ganze Reihe von Gelehrten, Instituten und internationalen Körperschaften  arbeitet, so ist es doch wahrscheinlich, daß Verträge über eine internationale  Zusammenarbeit und eine Regelung des Weltraumverkehrs in absehbarer  Zeit zustandekommen werden. Die große Schwierigkeit solcher Verträge  liegt natürlich bei der Sowjetunion. Verhandlungen mit ihr können sich ins  10 Text in: Vierteljahresschrift 1956, Heft 1.  207] uristischer und n  eın wüseäschaftlicli-_téchr„iiséh€r‚ haben ifizwiséhefl ihre Be-
richte vorgelegt. ist interessant, da{fs der juristische Ausschuß die Frageder Abgrenzung von Luftraum und Weltraum zurückstellte, aber folgendenFragen Priorität zuerkannte:

„Freiheit der Forschung 1m Weltraum und seine Nutzbarmachflng, Haftung für durch
Weltraumfahrzeuge verursachte Schäden, Verteilung . der Wellenlängen, Zusammen-
stöße der gegenseltige Behinderung VO:|  =) Flugzeugen un Weltraumfahrzeugen oder
Raketen, Identifizierung und Registrierun
sendung, Rückkehr und Landung.‘‘ derfFahrzeuge und Koordinierung iıhrer E{1t-
Das bedeutet also, daß der betreffende Ausschuß die praktisch-privat-rechtliche Regelung der Raumfahrt für dringlicher oder eher möglichals die völkerrechtliche Klärung ansıeht, so w16e S16 dem „Abkommen ZUTCF

Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung ım iınternationalen uft-
verkehr®‘ für die Luftfahrt bereits getroffen ist. Dieses Abkommen wurde

12. Oktober 1929 VoO  - 3 Staaten 1ın Warschau geschlossen un auf der
Diplomatischen kKkonferenz Haag September 1955, der Staa-
ien teilnahmen, übrigens auch beide Male die Sowjetunion, reviıdiert1®©.

Der wissenschaftlich-technische Ausschuß erorterte alle für die inter-
nationale Forschung un Zusammenarbeit gee1gneten Probleme, insbeson-
ere In bezug autf die Meteorologie un die Radioübermittlung. Großen VWert
Jlegt der Bericht auft die Zusammenarbeit bei der Entsendung — Raketen
und auf Abkommen über die Rückkehr un! die Auffindung von eltraum-
fahrzeugen. der Tat erscheint eiINe internationale Zusammenarbeit tech-
nisch WI1Ie grundsätzlich dringend erwünscht. Bisher betreiben NUur die Ver-
einıigten Staaten un 16 Sowjetunion Weltraumforschung; möglicherweise
werden S1C  h auch Kngland und Frankreich absehbarer Zeit hiermit befas-
SeH, Der Bedarf Fachkräften und der materielle Aufwand sınd jedoch
C  ‚9 und schon aus diesem rund lägen Zusammenarbeit un Austausch
von Erfahrungen allgemeinen Interesse. uch die Sowjets zeigbn sıch
hierzu _ gegenwärtig bereit, wWwWwas allerdings 1 Rahmen ihrer IragwürdigenKoexistenzpolit_ik liegt, während die Vereinigten Staaten hne weiıteres für
eine Zusammenarbeit und eıne technische Hilfe der Raumforschung e1IN-
etien. Tatsächlich fand Januar 1960 Nizza eın ‚„Internationales Sym-
posıon der Welträum_forschung“ sta  9 auft dem die amerikanischen WIe die
sowJetischen Delegierten nıcht DUr Krgebnisse ihrer Forschung vorlegten,sondern auch ihre Bereitschaft iınternationaler Zusammenarbeit betonten.

Wenn ach Lage der Dinge eiINn internationales Abkommen über das Völ-kerrecht 1m Luftraum bisher nicht In Sıcht ist, obwohl dieser Frage eine
eihe von Gelehrten, Instituten un internationalen Körp erschaftenarbeitet, ıst doch wahrscheinlich, dals Verträge ber eıne ınternationale

usammenarbeit und eine Regelung des Weltraumverkehrs absehbarer
Zeit zustandekommen werden. Die große Schwierigkeit solcher Verträgeliegt natürlich bei der Sowjetunion. Verhandlungen miıt ihr können sıch 1Ns
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Uterlose hinziehen, WIe Zie die Genfer Verhandlungen VOIl 5berdie
Kinstellung der Atomversuche. Aulserdem folgt un den Grundsätzender
ommunistischen Moral, dafs die Vertragstreue sowjetischer Staaten STETS
zweifelhaft iıst Immerhin ist einNn ertTreulicher Präzedenzfall, da VOT1-

SCH Jahr ein internationales Abkommen iber die Antarktis auch untier Be-
teiligung der Sowjetunion zustandegekommen ist.

Eın internatıionaler Vertrag ber den Weltraumverkehr gäbe mittelbar
auch Richtlinien für die Kechtslage un Ware insofern wertvoll auch WeNnNn

ausgesprochen völkerrechtliche Abkommen vorderhand nicht geschlossen
würden. Denn hinter der Weltraumfahrt steht eider, WIC bei jedem techni-
schen FHortschritt, die Gefahr des Mißbrauchs: militärischen Zwecken. Pro-
fessor Sauer hat ı Aufsatz ber ‚„Die völkerrechtliche Bbedeutung der
Sputniks“® hierauf besonders hingewiesen 11, Er schreibt untier anderem:

‚„„Der miıilıtärısche Wert Sputniks könne (nach Darlegungen amerıkanıschen
Generals) SBar nıcht überschätzt werden, technisch ließe er sıch miıt Radar, YFernseh-
kameras und anderen Geräten ausrüsten, IN ıhn als flıegendes Klektronengehirn. be-
nutzen Die sogenannte AerophotogrammeLitrie lasse 'Ä VOoO Sputnik aus WENLSET
a1s Stunde dıe gesamte sonnenbeschi:enene Hälfte der nördlıchen gemäßigten
Zone photographisch VerIMNESSE Auf diese VWeise könne Man, beı wıederholten Auf-
nahmen.,. alle größeren Veränderungen auf der Erdoberfläche verhältnısmäßig 10%
kontrollieren.
‚‚Aufnahmen VoO Sputnik au und 111 damıt kontrollierte Beobachtung des staatlıchen
and- und W assergebietes SOWI1® Absturzmöglichkeiten erscheinen harmlos gegenüber
anderen Gefahren, dıe den Mitgliedern der Völkerrechtsgemeinschaft VO Sputnik her
drohen. Mılıtärfachleute un: Raketenexperten sınd sıch darüber B dafß nıt Hılfe
des Sputniks etwas WIC C1Mn ‚.nukleares Damoklesschwert konstruiert werden könnte.
Ferngesteuerte W asserstoffbomben, dıe VOoO der Exosphäre her eın bestimmtes Ziel

Stauatsterritoriums gelenkt würden, sınd nämlich kein Wunschtraum ehrgeiziger
Waffenfachleute mehr S16 sınd heute schon fast 1Ne6 Tatsache geworden,‘‘
Ks 1s 1 keine Frage, dafß C1iNe internationale Regelung, verbunden mı1T Vor-

schriften ber die Ausrüstung VOoO Weltraumfahrzeugen, insbesondere
zentralen Kontrollstelle, auch die Gefahr einer militärischen Verwendung
solcher Fahrzeuge vermindern wird. Übrigens haben dıe Vertreter der West-
mächte auf der März 1960 enf zusammengetretenen Abrüstungs-
konferenz ı ihrem Vorschlag auch die W eltraumkörper berücksichtigt und
U, d C111 Verbot verlangt, „Körper auf eC1INe Umlaufbahn die Erde oder

den außeratmosphärischen Raum zZUu bringen, die geeignet sınd, Massen-
vernichtungsmittel befördern‘‘

Bel dem Vorstofß der menschlichen Technik ı den Weltraum, wenn dieser
vorderhand auch DUr das kleine Eckchen dieses Kaums die rde herum

{ betri{fft erhebt S1C  h die Frage, ob dieser Fortschritt der Technik CIM degen
oder e1in Unsegen ıST ob die Menschen glücklicher und besser macht We-
sentlich ıst hiıerbel, ob der Mensch die Technik beherrscht oder ob sich
VOonNn ihr beherrschen ä18t Papst 1US hat die Frage ach dem Verhältnis
VOo  —; Mensch un Technik Ansprache die Jugend VO Septem-
ber 1943 beantwortet der heißt
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„Von atur e1in Geschenk ottes, wird die übermächtigeheutige Technik ı en Hän-
den VO  [ gewalttätigen Menschen, VO.  > Parteıien, die mıiıt der Brutalität der Gewalt herr-
schen, vVon allmächtigen Unterdrückerstaaten 61n furchtbares Werkzeug VO.  ia Ungerech-tigkeıt, Sklaverei, Grausamkeıt und steigert den modernen Kriegen dıe Schmerzen
un!: Qualen der Völker bıs ı11NS Unerträgliche. Wird S1C dagegen von CINEX menschlichen
Gesellschaft, dıe ott fürchtet, Gebote erfüllt und dıe gelstigen, sıttlichen und
EWISCH Werte unvergleichlich höher als die materiellen schätzt, gehalten und geleitet, Akann S16 JENC Wohltaten spenden, denen S1C nach den Plänen des Schöpfers hbe-
rufen ıst.66

Die kommunistische Propaganda preist nıcht 1Ur die Erfolge der owjJetl-
schen Raumfahrt, sondern verwendet S16 auch bei ihrer atheistischen Propa-
ganda. IhreArgumente sind dabei freilich recht primitiv. Manchmal wiıird es

dargestellt, als ob der Menschdurch SC Kindringen i den eltraum
ott verdränge und entthrone; auf Karikatur War sehen, WIC der
Herrgott, C111 kümmerlicher, alter Mann, VOT einem daherbrausenden Sput-
nık ber die Wolken hin flüchtet. der wıird alV Testgestellt, dafß 1€e
Raumfahrzeuge auf keine Spur Vo  - ott gestolßen sind. Das Hauptargument
ist aber, dals die Wissenschaft, 1€ 1ja den sowJetischen Ländern
(5ötzen erhoben ist, auch ı Weltraum ihre Macht geze1igt hat, die Gottes
nicht bedarf. Im Grund ist reilich kindisch, Gottes Allgegenwart un!
Allmacht anzuzweifeln, weil Menschen gestattet hat, 1Nnen Zipfel der Ge-
heimnisse Schöpfung, des Weltalls, lüften.
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Macht un: Ohnmacht des Vaters
MICHAEL OLLENBAC

Die innerhalb der patrıarchalischen Lebensordnung unbestritten geltende
Stellung des Vaters bestimmt heute noch oft dessen Autoritätsanspruch, ob-
ohl die gesellschaftlichen Bedingungen ZUTC atsachlichen Begründung die-
SsSer Autorität radikal geschwunden sınd 1. Für die Erziehung der Kinder hat
das ZUT Folge, daß S16 überwiegend Aufgabe der Mutter geworden ist. Der
Vater garantıert durch SELNEC Berufstätigkeit meist nicht mehr als die mate-
riellen Lebensbedingungen. Die daraus erwachsende Sicherung des kind-
lichen Lebensgefühls ist vorwiegend Lohn, Gehalt un: Sozialprestige SC-bunden, WEN1LSET die Person des Vaters. Das iınd erlebt ıhn nıcht als
ständi_g anwesende väterliche Instanz, ertährt nicht die konkrete Einheit

AAS (1948) 409 414, zitiert nach Utz-Groner, Soziale Summe Pıus Freiburg-Schweiz 1954, I, 330
Vgl dazu Ernst Michel, Der Prozeß „Gesellschaft Contira Person“‘ S07Z10-

logische Wandlungen i8nachgoethischen Zeıitalter, Stuttgart 1959, Klett,
E  A  ea14 Stimmen Y  Q 209
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